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1 _ a l l g e m e i n e s

unsere lieferungen, leistungen und angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
geschäftsbedingungen.  sie  gelten  somit  auch  für  alle  künftigen
geschäftsbeziehungen,  auch  wenn  sie  nicht  nochmals  ausdrücklich  vereinbart
werden.  geschäfts-  oder  einkaufsbedingungen  von  kunden  oder  handelspartnern
wird bereits hiermit widersprochen. abweichungen von diesen geschäftsbedingungen
sind  nur  wirksam,  wenn  wir  sie  schriftlich  bestätigen.  spätestens  mit  der
entgegennahme der ware oder leistung gelten diese bedingungen als angenommen.
gegenbestätigungen  des  kunden  unter  hinweis  auf  seine  geschäftsbedingungen
widersprechen  wir  hiermit.  bei  wiederverkäufern  und  handelspartnern  gelten
außerdem die jeweiligen „zusatzvereinbarungen für wiederverkäufer“. bei kauf von
gebrauchter oder demonstrationsware gilt gekauft wie gesehen. jede gewährleistung
entfällt,  wenn der  kunde unseren installationsbedingungen  -  soweit  vorhanden -
beim inbetriebsetzen der liefergegenstände nicht entsprochen hat bzw. während des
einsatzes der liefergegenstände diese nicht aufrecht erhält, wenn unsere betriebs-
oder  wartungsanweisungen  nicht  befolgt  werden  und  wenn  der  kunde  an  den
liefergegenständen  änderungen  vornimmt,  teile  auswechselt  oder
verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht unseren spezifikationen entsprechen -
es sei denn, dass der kunde unseren einwand, erst die änderung habe den mangel
herbeigeführt,  substanziell  widerlegt;  sie  entfällt  ferner  für  natürliche  abnutzung
sowie in fällen übermäßiger beanspruchung, ungeeigneten baugrundes und anderer
mangelhafter  bauarbeiten,  die  die  produkteigenschaften  beeinflussen.  für  unsere
dokumentation  werden  teilweise  telefongespräche  (mit  kunden  und  lieferanten)
aufgezeichnet  – sollten sie  das  nicht  wünschen,  muss  vor  beginn  des projektes
einspruch dagegen  erhoben werden.  projekte  werden auf  unserer  homepage  als
referenz mit firmenlogo, projektbeschreibung und foto(s) zum zwecke der referenz
werbung  gelistet.  bei  projekten  als  subunternehmer  gilt  dies  sowohl  für  den
auftraggeber als auch für den endkunden. falls sie das nicht wünschen, muss bei der
bestellung des projektes widersprochen werden.

2 _ a n g e b o t e  u n d  v e r t r a g s a b s c h l u s s

unsere  angebote  sind  freibleibend  und  unverbindlich.  an  speziell  ausgearbeitete
angebote halten wir uns - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde
-  30  kalendertage  gebunden.  aufträge  bedürfen  zur  rechtswirksamkeit  unserer
schriftlichen bestätigung, bei mietaufträgen gilt  der abschluss spätestens mit  der
übergabe der mietsache. lehnen wir nicht innerhalb 4 wochen nach auftragseingang
in 1110 wien, svetelskystraße 18 die annahme ab, so gilt die bestätigung als erteilt.
alle technischen entwürfe, skizzen, maße und preise in form von broschüren und
anderen  werbemitteln  sind  unverbindlich.  jegliche  prospekte,  sowie  andere
technische hinweise, beigefügte zeichnungen und beratung sind unverbindlich und
werden für uns erst durch eine dem kunden schriftlich erteilte bestätigung bindend.
an  kostenvoranschlägen,  zeichnungen  und  anderen  unterlagen  behalten  wir  uns
eigentums- und urheberrechte vor, sie dürfen dritten nicht ohne unsere schriftliche
zustimmung zugänglich gemacht werden. zeichnungen und andere unterlagen sind,
wenn  der  auftrag  nicht  an  uns  erteilt  wird,  auf  verlangen  unverzüglich
zurückzugeben. nebenabreden, änderungen und ergänzungen sind nur gültig, wenn
wir sie schriftlich bestätigen. das gleiche gilt für die zusicherung von eigenschaften.
besondere  bedingungen  onlineshop:  die  rücktrittsfrist  beträgt  7  werktage.  bei
warenkäufen beginnt die rücktrittsfrist mit  dem tag der empfangnahme der ware
durch den konsumenten zu laufen. bei dienstleistungen beginnt die rücktrittsfrist mit
dem tag des vertragsabschlusses zu laufen. personenbezogene daten, die wir im
rahmen der Kundenregistrierung sowie zur bearbeitung erheben oder verarbeiten,
nutzen  wir  nur  im  rahmen  der  gesetzlichen  vorschriften.  wir  werden  die
personenbezogenen kundendaten nicht ohne das ausdrückliche einverständnis des
kunden an dritte weiterleiten. dies gilt nicht, soweit wir gesetzlich zur herausgabe
von daten verpflichtet sind.

3 _ p r e i s e

sämtliche  preise  sind  nettopreise  ohne  umsatzsteuer,  die  der  kunde  in  ihrer
jeweiligen gesetzlichen höhe zusätzlich zu entrichten hat. alle angegebenen preise
verstehen sich grundsätzlich ab lager wien, österreich. wir sind berechtigt, die preise
bis 6 wochen nach vertragsabschluss angemessen zu erhöhen, wenn sich unsere
einstandspreise für roh-, hilfs- und betriebsstoffe,  löhne und gehälter oder durch
gesetzliche  oder  behördliche  maßnahmen auferlegte  neue oder  erhöhte  steuern,
zölle, gebühren oder sonstige abgaben, welche unsere lieferungen und leistungen
unmittelbar oder mittelbar belasten, zu unseren lasten ändern. bei auftreten von
unvorhersehbaren  störungen  durch  fremdeinflüsse  (elektromagnetische  felder,
masseschleifen,...)  werden  maßnahmen,  die  zur  beseitigung  benötigt  werden,
gesondert verrechnet.

4 _ l i e f e r u n g  u n d  l i e f e r z e i t e n

liefertermine  oder  -fristen,  die  verbindlich  oder  unverbindlich  vereinbart  werden
können,  bedürfen  der  schriftform.  liefer  -u.  leistungsverzögerungen  aufgrund
höherer  gewalt  und  aufgrund  von  ereignissen,  die  uns  die  lieferung  wesentlich
erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eingetretene
materialbeschaffungsschwierigkeiten,  betriebsstörungen,  streik,  aussperrung,
personalmangel,  mangel  an  transportmitteln,  behördliche  anordnungen  und
insbesondere auch die rechtzeitige erteilung eventuell erforderlicher ausfuhr- oder
anderer genehmigungen österreichischer und/oder anderer behörden, usw. - auch
wenn sie bei unseren lieferanten oder deren unterlieferanten eintreten -, haben wir
auch  bei  verbindlich  vereinbarten  fristen  und  terminen  nicht  zu  vertreten.  sie
berechtigen uns, die lieferung bzw. leistung um die dauer der behinderung zuzüglich
einer  angemessenen  anlaufzeit  hinauszuschieben  oder  wegen  des  noch  nicht
erfüllten  teils  ganz  oder  teilweise  vom  vertrag  zurückzutreten.  wenn  die
behinderung  länger  als  3  monate  dauert,  ist  der  kunde  nach  angemessener

nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten teils vom vertrag
zurückzutreten.  verlängert  sich  die  lieferzeit  oder  werden  wir  von  unserer
verpflichtung  frei,  so  kann  der  kunde  hieraus  keine  schadenersatzansprüche
herleiten. auf die genannten umstände können wir uns nur berufen, wenn wir sie
dem kunden unverzüglich angezeigt haben. darüber hinausgehende ansprüche sind
ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf zumindest grob fahrlässigem handeln
unsererseits.  sofern  wir  die  nichteinhaltung  verbindlich  zugesagter  fristen  und
termine zu vertreten haben oder uns in verzug befinden, hat der kunde anspruch
auf eine verzugsentschädigung in höhe von 0,5% für jede vollendete woche des
verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des rechnungswertes der vom
verzug betroffenen lieferungen und leistungen. darüber hinaus gehende ansprüche
sind  ausgeschlossen,  es  sei  denn,  der  verzug  beruht  auf  zumindest  grober
fahrlässigkeit  unsererseits.  wir  sind  zu  teillieferungen  und  -leistungen  jederzeit
berechtigt.  lagern  oder  transportieren  wir  in  firmeneigenen  fahrzeugen
liefergegenstände von kunden oder dritten, sind diese maximal bis zu einer summe
von  €  5.000,-  gegen  einbruch  und  feuer  versichert.  dabei  gilt,  erst  werden
firmeneigene  güter  (werkzeug,  computer,  liefergegenstände,...)  dann  die  des
kunden gedeckt. die erweiterte haftung wird ausgeschlossen.

5 _ v e r s a n d  u n d  g e f a h r e n ü b e r g a n g

die  gefahr  geht  auf  den kunden über,  sobald  die  sendung an die  den transport
ausführende  person  übergeben  worden  ist  oder  zwecks  versendung  unser
auslieferungslager  verlassen  hat.  falls  der  versand  ohne  unser  verschulden
unmöglich wird, geht die gefahr mit der meldung der versandbereitschaft auf den
kunden  über.  auf  wunsch  versichern  wir  die  ware  gegen  transportschäden.  die
transportversicherung erlischt  in  jedem fall  bei  eintreffen der  ware  im werk  des
kunden oder bei der von ihm benannten anlieferungsstelle. versandfertig gemeldete
waren müssen umgehend abgerufen werden. anderenfalls sind wir berechtigt sie auf
kosten und gefahr des kunden nach eigenem ermessen zu lagern und als ab werk
geliefert zu berechnen.

6 _ g e w ä h r l e i s t u n g  u n d  h a f t u n g

wir übernehmen gegenüber dem kunden für die liefergegenstände nach maßgabe
der  folgenden  bestimmungen  für  einen  zeitraum  von  6  monaten  nach
gefahrenübergang  die  gewährleistung  dafür,  dass  die  liefergegenstände  keine
mängel im sinne der kaufrechtlichen gewährleistungsvorschriften des bürgerlichen
gesetzbuches  aufweisen.  wir  werden  unentgeltlich  nach  eigener  wahl  die
liefergegenstände oder teile derselben nachbessern oder neu liefern, die innerhalb
der  gewährleistungsfrist  infolge  eines  vor  dem  gefahrenübergang  liegenden
umstandes,  insbesondere  wegen  fehlerhafter  bauart,  schlechten  materials  oder
mangelhafter ausführung unbrauchbar werden oder deren brauchbarkeit erheblich
beeinträchtigt  wurde.  die  feststellung  solcher  mängel  hat  der  kunde  uns
unverzüglich nach entdeckung schriftlich zu melden. im falle einer mitteilung des
kunden, dass die liefergegenstände nicht der gewährleistung entsprechen, können
wir nach unserer wahl verlangen,

a) dass der schadhafte liefergegenstand oder teil desselben zur reparatur an uns
geschickt  wird,  wobei  der  kunde  und  wir  die  entstehenden  versendungskosten
jeweils zur hälfte tragen.

b) dass der kunde den schadhaften gegenstand oder teil desselben bereithält und
unser kundendienst zum kunden geschickt wird, um die reparatur vorzunehmen. 

mehrere  nachbesserungsversuche  sind  zulässig.  schlägt  die  nachbesserung  nach
angemessener frist fehl, kann der kunde nach seiner wahl eine herabsetzung des
kaufpreises oder die rückgängigmachung des vertrages verlangen. bei lampen insb.
projektionslampen  sowie  akkus  gelten  laut  hersteller  besondere
garantiebedingungen,  diese  entnehmen  sie  aus  der  jeweiligen  österreichischen
hersteller-homepage  oder  wir  senden  ihnen  diese  auf  anfrage  zu.
gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem kunden zu und sind nicht
abtretbar. der kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die uns obliegende
gewährleistung allein die behebung von mängeln umfasst, die zum zeitpunkt des
gefahrenübergangs  vorhanden  sind.  aufgrund  unserer  gesetzlichen
gewährleistungspflichten  haben  wir  nur  für  die  fehler  einzustehen,  die  beim
gewöhnlichen  oder  vertraglich  vorausgesetzten  gebrauch  der  liefergegenstände
entstehen. dies bedeutet insbesondere, dass eine haftung für normale abnutzung
ausgeschlossen  ist  (insbesondere  gilt  dies  auch für  lampen,  röhren,  bildwandler,
videoköpfe,  verschleißteile  wie  riemen,  gummirollen,  steckerkontakte,  haltbarkeit
von klebebändern, batterien usw.) und dass wir nicht gewährleisten, dass sämtliche,
bei der lieferung von software sowie der programmierung von div.  geräten (z.b.
mediensteuerungen,  audio-  und  video  geräte,  lichtsteuerungen,  usw.)
möglicherweise auftretende programmfehler bereits im rahmen der inbetriebnahme
vollständig beseitigt werden können. wir haften insbesondere nicht für entgangenen
gewinn, ausgebliebene einsparungen, schäden aus ansprüchen dritter und sonstige
mittelbare schäden und folgeschäden sowie für den verlust aufgezeichneter daten.
die  haftung  für  zugesicherte  eigenschaften  bleibt  unberührt.  für  unmittelbare
personen- und sachschäden haften wir ohne begrenzung. weiter führende ansprüche
gegen  uns  aus  unmöglichkeit,  schlechterfüllung,  nichterfüllung,  verschulden  bei
vertragsabschluss sind - auch gegen unsere erfüllungs- und verrichtungsgehilfen -
im fall der verletzung vertraglicher kardinalpflichten auf 10.000,- euro beschränkt
und  im  übrigen  ausgeschlossen,  es  sei  denn,  es  läge  vorsatz  oder  grobe
fahrlässigkeit unsererseits vor.

7 _ e i g e n t u m s v o r b e h a l t

bis zur erfüllung aller forderungen (einschließlich sämtlicher saldoforderungen aus
kontokorrent), die uns aus jedem rechtsgrund gegen den kunden jetzt oder künftig
zustehen, werden uns die  folgenden sicherheiten gewährt,  die  wir  auf verlangen
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nach unserer wahl freigeben werden, soweit ihr wert die forderungen nachhaltig um
mehr als 15 % übersteigt: die liefergegenstände („vorbehaltsware“) bleiben unser
eigentum. erlischt unser (mit-) eigentum durch verbindung, so wird bereits jetzt
vereinbart,  dass  das  (mit)-  eigentum  des  kunden  an  der  einheitlichen  sache
wertanteilsmäßig (rechnungswert) auf uns übergeht. der kunde verwahrt das (mit)-
eigentum unentgeltlich. solange der eigentumsvorbehalt besteht, darf der kunde die
vorbehaltsware  nicht  ohne  unsere  vorherige  schriftliche  zustimmung
weiterverkaufen.  abweichend  hiervon  sind  kunden,  mit  denen  gleichzeitig  ein
widerverkäufervertrag besteht, berechtigt die vorbehaltsware im ordnungsgemäßen
geschäftsverkehr  zu  veräußern,  solange  sie  nicht  in  verzug  sind.  die  aus  dem
weiterverkauf  oder  einem  sonstigen  rechtsgrund  (versicherung,  unerlaubte
handlung  usw.)  bezüglich  der  vorbehaltsware  entstehenden  forderungen
einschließlich sämtlicher saldoforderungen aus kontokorrent tritt der kunde bereits
jetzt sicherheitshalber in vollem umfang an uns ab. wir ermächtigen ihn widerruflich,
die  uns  abgetretenen  forderungen  für  unsere  rechnung  im  eigenen  namen
einzuziehen. diese einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der
kunde  seinen  zahlungsverpflichtungen  nicht  ordnungsgemäß  nachkommt.
verpfändungen  und  sicherungsübereignungen  sind  in  jedem  fall  unzulässig.  bei
zugriffen  dritter  auf  die  vorbehaltsware  wird  der  kunde  auf  unser  eigentum
hingewiesen  und  hat  uns  unverzüglich  zu  benachrichtigen.  in  diesem
zusammenhang  entstehende  kosten  und  schäden  trägt  der  kunde.  bei
vertragswidrigem verhalten des kunden - insbesondere zahlungsverzug - sind wir
berechtigt,  die  vorbehaltsware  auf  dessen  kosten  zurückzunehmen.  in  der
zurücknahme  sowie  in  der  pfändung  der  ware  liegt  -  soweit  nicht  das
abzahlungsgesetz anwendung findet - kein rücktritt vom vertrag. der source-code
von programmierungen jeglicher art ist unser geistiges eigentum und ist nicht in den
kosten  für  eine  programmierung  enthalten.  grundsätzlich  wird  der  source-code
jedoch nach vollständiger bezahlung des projektes von uns freiwillig übergeben. wir
behalten uns jedoch vor, aufgrund des projektverlaufes anderweitige maßnahmen
zu treffen. die  weiterverwendung in jegweiligen  anderen projekten und oder  die
weitergabe unserers source-codes (auch wenn nur von teilen)  an dritte ist  nicht
gestattet. spezielle vereinbarungen bedürfen der schriftform.

8_zahlung

falls  nichts  anderes  vereinbart  wurde,  gilt  bezahlung ohne  abzug bei  erhalt  der
rechnung (teilrechnung).  als  zahlungstag  gilt  der  tag  an  dem die  gutschrift  auf
unserem konto erfolgt.  wir sind berechtigt,  trotz anders lautender bestimmungen
des  kunden  zahlungen  zunächst  auf  dessen  ältere  schulden  anzurechnen.  sind
bereits kosten und zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die zahlung zunächst
auf die kosten, dann auf die zinsen und zuletzt auf die hauptleistung anzurechnen.
der  kunde  ist  nicht  berechtigt,  zahlungen  wegen  nicht  vollständiger  lieferung,
garantie oder gewährleistungsansprüchen oder bemängelungen zurückzuhalten. bei
zahlungsverzug gilt  der ersatz sämtlicher mahn- und inkassospesen sowie 12 %
verzugszinsen als vereinbart. wenn der kunde seinen zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommt,  seine  zahlungen einstellt  oder  wenn uns andere  umstände bekannt
werden, die die kreditwürdigkeit des kunden in frage stellen, so sind wir berechtigt
nach unserer wahl die gesamte restschuld fällig zu stellen, oder vom vertrag ganz
oder teilweise zurückzutreten. wir sind außerdem berechtigt, vorauszahlungen oder
sicherheitsleistungen  zu  verlangen.  der  kunde  ist  zur  aufrechnung  oder
zurückbehaltung nur berechtigt, wenn die gegenansprüche rechtskräftig festgestellt
wurden  oder  unstreitig  sind.  wenn  trotz  mehrmaliger  zahlungsaufforderung  kein
zahlungseingang  erfolgt,  wird  nach  unserem ermessen  ein  inkassobüro  mit  der
eintreibung der ausständigen beträge beauftragt.

9 _ m i e t b e d i n g u n g e n

die  mietdauer  beträgt  mindestens  24  stunden.  von  unserer  seite  besteht
grundsätzlich keine versicherung für die mietgeräte. der mieter verpflichtet sich, die
gemieteten geräte sorgfältig und fachgerecht zu behandeln und termingerecht zu
retournieren.  für  sämtliche schäden,  die  während der mietdauer an den geräten
entstehen und über die normale abnützung hinausgehen, ungeachtet, ob ihm dabei
ein  verschulden  trifft  oder  nicht,  wie  z.b.  diebstahl,  einbruchdiebstahl,
veruntreuung, unbefugtes hantieren und manipulation am gerät haftet der mieter.
bei  verlust  oder  totalschaden  unserer  mietgeräte  wird  grundsätzlich  dem mieter
unser wiederbeschaffungspreis für ein gleichwertiges neugerät verrechnet. bei allen
anderen schäden werden die kosten der reparatur plus 2 pauschale  tagesmieten
verrechnet (als entschädigung für unseren mietentgang für die dauer der reparatur).
geräte mit schäden sind umgehend zu retournieren, bzw. verluste sofort zu melden,
da ansonsten miete verrechnet werden muss! wir sind berechtigt mietgegenstände
zurückzuhalten  wenn  eine  entsprechende  versicherung  der  mietwaren  nicht
gewährleistet ist  oder der einsatz zu große risiken mit  sich bringt.  fällt ein gerät
infolge  eines gebrechens  aus und ist  dieses  gebrechen vom mieter  bzw.  dritten
personen nicht verschuldet, so wird die miete dieses gerätes ab dem zeitpunkt der
meldung der störung bis zur wiederinbetriebnahme nicht berechnet. wir bemühen
uns, betreffende gerät nach unserer wahl entweder umgehend zu reparieren, oder
ein  austauschgerät  zur  verfügung  zu  stellen.  es  steht  uns  auch  frei  das
mietverhältnis mit diesem zeitpunkt zu beenden. wir haften insbesondere nicht für
entgangenen gewinn, ausgebliebene einsparungen, schäden aus ansprüchen dritter

und  sonstige  mittelbare  schäden  und  folgeschäden  sowie  für  den  verlust
aufgezeichneter  daten.  sollte  eine  verlängerung  der  vereinbarten  mietdauer
gewünscht werden, ist bis 24 stunden vor ablauf der mietdauer die genehmigung
des vermieters einzuholen. eine verkürzung der vereinbarten mietdauer muss von
unserer seite zugestimmt werden. tritt ein kunde von dem vereinbarten mietvertrag
zurück, oder verweigert aus anderem grund die annahme der leistung von uns, so
hat der kunde ersatz für die entstandene aufwendung und geminderten möglich-
keiten einer anderweitigen vermietung nach folgenden bestimmungen zu zahlen. als
100% der geschuldeten leistung des kunden ist das gesamte auftragsvolumen zu
verstehen,  das  sich  zusammensetzt  aus  dem  mietzins  zzgl.  ggf.  vereinbarter
werkslöhne und der leistungen von uns beauftragter subunternehmen. alle preise
verstehen sich zzgl. umsatzsteuer. die berechnung der nachfolgenden fristen richtet
sich nach dem termin, an dem der mietvertrag geschlossen wurde. der kunde hat
danach bei einem rücktritt folgende rücktrittsgebühren zu entrichten:

bis 10 tage vor mietbeginn bis zu 25% des auftragsvolumens

bis 2 tage vor mietbeginn bis zu 50% des auftragsvolumens

1 tag vor oder am tag des mietbeginns bis zu 100% des auftragvolumens

als mindestbetrag ist jedoch der von uns zu entrichtende betrag von forderungen
dritter (zb zumietungen, audio und videoproduktionen,...) zuzüglich 20% aufwands-
entschädigung anzusetzen. bei nichtabholung der mietsache nach fälligkeit schuldet
der kunde uns schadensersatz in  höhe von 50% des auftragsvolumens.  wir  sind
berechtigt nach fälligkeit eine kurze nachfrist zu setzen und bei fruchtlosem ablauf
die mietsache anderweitig zu vermieten. eine nachträgliche senkung des mietpreises
wegen  nichtbenutzung  ist  nicht  möglich. wir  ersuchen  neukunden  um  einen
firmennachweis  und  bitten  vor  allem  bei  privatkunden  um  vorweisung  eines
amtlichen lichtbildausweises sowie bankomat oder kreditkarte. wir behalten uns vor
den abholer nach absprache zu fotografieren oder zu filmen.

10 _s pes en  und  d i ä ten :

sollte eine übernachtung nötig sein, behalten wir uns vor, unterkünfte mit folgenden
mindestanforderungen zu wählen: sauberes einzelzimmer mit  toilette und dusche
oder  badewanne im zimmer,  sowie  tv-gerät.  die  entscheidung  darüber,  ob  eine
übernachtung gewählt wird oder eine erneute anreise erfolgt, behalten wir uns vor,
außer  dies  wurde  vorab  vereinbart.  sämtliche  anfallende  spesen  (auch  parkge-
bühren) werden 1:1 weiter verrechnet, auch wenn sie nicht gesondert im angebot
angeführt waren.

11 _ behörd l i che  genehmi gungen  /  u rheber rech te :

ist die benützung unserer mietgeräte vom erwerb oder besitz irgendwelcher rechte
oder behördlichen  genehmigungen  bzw.  rechte abhängig,  so hat sich  der  mieter
diese  genehmigungen  selbst  zu besorgen.  das  heißt,  wir  vermieten oder  führen
unsere dienstleistungen in der annahme aus, dass der mieter jegliche berechtigung
zur benützung unserer geräte in der von ihm gewünschten art und weise besitzt.
das gleiche gilt  für  dienstleistungen,  wie  z. b.  kopierarbeiten, videovorführungen
etc., die wir im auftrag unserer kunden durchführen. 

12 _s ons t i ge  bes t i mmungen

für  sämtliche  rechtsbeziehungen  der  parteien  gilt  das  recht  der  bundesrepublik
österreich. mit ausnahme der kaufpreisforderung bedarf die abtretung von rechten
und pflichten aus diesem vertrag der jeweiligen vorherigen zustimmung der anderen
vertragspartei. ist der kunde vollkaufmann im sinne des handelsgesetzbuches, juris-
tische person des öffentlichen rechts oder öffentlich-rechtlichen sonder-vermögens,
ist  wien ausschließlicher gerichtsstand für alle sich aus diesem vertragsverhältnis
unmittelbar oder mittelbar ergebenden streitigkeiten. sollten eine oder mehrere der
vorstehenden bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird davon die wirk-
samkeit der übrigen bestimmungen nicht berührt. die unwirksame bestimmung ist
vielmehr durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit der unwirksamen bestim-
mung verfolgten wirtschaftlichen zweck soweit wie möglich verwirklicht.

13 _ f i rmen i n fo

((schwingung)) multimedia solutions gmbh
geschäftsführer: christoph mangold
svetelskystraße 18
1110 wien

bankverbindung: volksbank wien ag
iban: AT954300041402129005
bic: VBWIATW1

uid: atu74890237

firmenbuchnummer: 522115t handelsgericht wien

((schwingung)) multimedia solutions gmbh     svetelskystraße 18       1110 wien
tel at +43 (1) 8903142     tel de +49 (271) 39490185   ansprechpartner@schwingung.at


